
§ 1 Gültigkeit der Bestimmungen und Allgemeines

1.1. Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Verträge über die angebotenen Leistungen zwischen dem 
Auftragnehmer und dem Auftraggeber. Für alle Rechtsgeschäfte mit Pixense (Daniel Knauer) sind die Bestim-
mungen dieser AGB maßgebend. Mit Erteilung des ersten Auftrags erkennt der Auftraggeber die ausschließliche 
Gültigkeit unserer Bestimmungen an, auch bei entgegenstehendem Wortlaut seiner Geschäftsbedingungen, es 
sei denn, dass etwas anderes schriftlich vereinbart worden ist.

1.2. Auch gelten die hier aufgeführten Bedingungen, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis entgegenstehender 
oder von den hier aufgefuhrten Bedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers den Auftrag vorbe-
haltlos ausführt.

1.3. Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind nur dann gültig, wenn ihnen der Auftragnehmer 
ausdrücklich schriftlich zustimmt.

1.4. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber zwecks Ausführung des Ver-
trages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

1.5. Abgeschlossene Aufträge die im Vorfeld vom Kunden mündlich oder schriftlich freigegeben wurden, können 
nach Fertigstellung nicht reklamiert werden. Für die bereits erbrachten Design und Reinzeichnungs-Dienstleis-
tungen ist der vereinbarte Preis in jedem Fall zu entrichten.

 
§ 2 Urheberrecht und Nutzungsrechte

2.1. Jeder dem Auftragnehmer erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung von Nut-
zungsrechten an Werkleistungen gerichtet ist.

2.2. Ideen, Konzepte, Entwürfe, Layouts sowie Reinzeichnungen von Pixense (Daniel Knauer) sind persönliche 
geistige Schöpfungen, die unter das Urheberrechtsgesetz fallen. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes 
gelten auch dann, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. Weiterhin gelten
die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zwischen den Vertragsparteien auch dann, wenn die erforder-
lichen Schutzvoraussetzungen im Einzelfall nicht gegeben sein sollten. Damit stehen Pixense (Daniel Knauer) 
insbesondere die urheberrechtlichen Ansprüche aus §§ 97ff. UrhG zu.

2.3. Ohne Zustimmung des Auftragnehmers dürfen die Arbeiten einschließlich der Urheberbezeichnung weder 
im Original noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung‚ auch von Teilen oder Details‚ ist nicht 
zulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt den Auftragnehmer, eine Vertragsstrafe in Höhe der 
doppelten vereinbarten Vergütung zu verlangen. Ist eine solche Vergütung nicht vereinbart, gilt die nach dem 
Tarifvertrag fur Design-Leistungen SDSt/AGD (neueste Fassung) übliche Vergütung als vereinbart.

2.4. Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrech-
te. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur ein einfaches Nutzungsrecht übertragen. Eine Übertra-
gung der Nutzungsrechte durch den Auftraggeber an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.

2.5. Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Zahlung der Vergütung durch den Auftraggeber auf die-
sen über. Die Nutzungsrechte gelten, falls nicht anders vereinbart, für 12 Monate.

2.6. Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers oder seiner Mitarbeiter und Beauftragten haben keinen Ein-
fluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht.

2.7. Die für die Gestaltung eingesetzten Stilelemente und Grafiken wie Fotos, Cliparts etc. werden überwiegend 
lizenzfrei verwendbaren Grafiksammlungen oder Designkollektionen bekannter Bildagenturen oder Verlage ent-
nommen. Hierdurch bedingt kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne für einen Auftrag seitens 
Pixense (Daniel Knauer) eingesetzte Grafiken auch von anderen Nutzern dieser Sammlungen verwendet werden. 
Hieraus können keinerlei Ansprüche gegenüber dem Auftragsnehmer erhoben werden. Außerdem behalten wir 
uns das Recht auf eine mehrfache Verwendung ausdrücklich vor, sofern die Lizenzbestimmungen dies erlauben. 
Selbstverständlich kann auch „exklusives“ Material verwendet werden, hier muss jedoch die notwendige Lizenz-
gebühr und der Beschaffungsaufwand extra vergütet werden. Mit Auftragserteilung erkennt der Auftraggeber 
diese Punkte ausdrücklich an.
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2.8. Pixense (Daniel Knauer) erstellt für jeden Auftrag für seine Kunden ein individuelles, neues Design. Typische 
Gestaltungsstile (z.B. Fonts) oder einzelne grafische Elemente (z.B. bestimmte Fotos oder Cliparts) werden aber 
zwangsläufig auch von anderen Dienstleistern und Agenturen für Auftragsbearbeitung verwendet, so dass der 
Auftraggeber hieran ausdrücklich keine Reklamationen oder Schadensansprüche erheben kann.

§ 3 Auftragsablauf und Abwicklung

3.1. Jeder Entwurf wird dem Auftraggeber zur Prüfung und Abnahme/Freigabe übermittelt. Soweit möglich wird 
grundsätzlich die Übermittlung per E-Mail bevorzugt. Nach der Freigabe des Auftraggebers werden die Daten an 
die entsprechende Druckerei, Texterei oder an die entsprechenden Programmierer übermittelt. Nachträgliche 
Korrekturen und Änderungen sind Mehraufwendungen, die mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. Sollten trotz 
Endfreigabe von Kunden Fehler im Dokument sein und diese sind bereits gedruckt, kann der Auftragnehmer kei-
nerlei Haftung und Schadensersatz übernehmen.

3.2. Der Auftraggeber hat das Recht, nach Erhalt des ersten Entwurfs einmalig Änderungen/Nachbesserungen 
zu verlangen oder kann (bei absolutem Nichtgefallen des Erstentwurfs) auch gleich ein kostenloses Zweitmuster 
fordern. Die Anforderungen an das Zweimuster dürfen nicht dem ursprünglichen Briefing des Kunden abweichen.

3.3. Gibt es Änderungswünsche, die im krassen Gegensatz zu dem vom Kunden im Auftrag gemachten Gestal-
tungsvorgaben stehen, wird der hierdurch entstehende Mehraufwand (wenn zuvor bereits ein Layout erstellt 
wurde) zusätzlich in Rechnung gestellt, da hier dann kein Fehler unsererseits vorliegt. Grundsätzlich sollte der 
Kunde für den Zweitentwurf detaillierte neue Gestaltungsvorgaben erbringen, damit Pixense (Daniel Knauer) 
diese dann bestmöglichst umsetzen kann. Die Wünsche für einen Zweitentwurf dürfen allerdings den Rahmen 
der bei Auftragserteilung gemachten Vorgaben nicht deutlich überschreiten.

 
§ 4 Pflichten und Haftung des Auftraggebers

4.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, das für Pixense (Daniel Knauer) zur Verfügung gestellte Material auf even-
tuell bestehende Urheber- und Copyrightrechte zu überprüfen und eventuell notwendige Erlaubnisse zur Ver-
wendung hierfür einzuholen. Bei nachträglichen Reklamationen und Beschwerden kann der Auftragnehmer keine 
Haftung und Schadensansprüche übernehmen.

4.2. Etwaige Ansprüche wegen Urheberrechts- und Copyright-Verletzungen gehen voll zu Lasten des Auftragge-
bers. Die Verantwortung für eventuelle Textinhalte oder sonstige Veröffentlichungen trägt allein der Auftraggeber.

4.3. Der Auftraggeber stellt Pixense (Daniel Knauer) von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen Pixene (Daniel 
Knauer) stellen wegen eines Verhaltens, für das der Auftraggeber nach dem Vertrag die Verantwortung bzw. 
Haftung trägt. Er trägt die Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung.

§ 5 Vergütung

5.1. Die Vergütung für Entwürfe, Reinzeichnungen und Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt auf Grundla-
ge des Tarifvertrages fur Designleistungen SDSt/AGD (neueste Fassung), sofern keine anderen Vereinbarungen 
getroffen wurden. Bereits die Anfertigung von Entwürfen ist kostenpflichtig, sofern nicht ausdrucklich etwas 
anderes vereinbart ist. Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu 
zahlen sind.

5.2. Werden Entwürfe in größerem Umfang als ursprunglich vorgesehen genutzt, ist der Auftragnehmer berech-
tigt, nachträglich die Differenz zwischen der höheren Vergütung fur die tatsächliche Nutzung und der ursprüng-
lich erhaltenen Vergütung zu verlangen.

5.3. Wird von Seiten des Auftragnehmers kein Kostenvoranschlag oder ein Angebot erstellt, gilt, sofern nicht 
anders schriftlich vereinbart, der Stundensatz von 65,00 EUR.

5.4. Die Schaffung von Entwürfen und sämtliche Tätigkeiten für den Auftraggeber sind kostenpflichtig, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart wird.
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§ 6 Fälligkeit der Vergütung, Rechnung und Abnahme

7.1. Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Vergütung bei Ablieferung des Werkes 
nach 7 Tagen fällig. Sie ist ohne Abzug zahlbar.

6.2. Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert werden. Die Abnhamefrist für 
den Kunden beträgt 7 Arbeitstage. Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit.

6.3. Eine Nichtabnahme des Erst- und/oder Zweitentwurfs, in Verbindung mit einem Auftragsrücktritt, entbindet 
den Auftraggeber nicht von seiner verbindlich erteilten Bestellung, d.h. Pixense (Daniel Knauer) behält den Vergü-
tungsanspruch für bereits begonnene / geleistete Arbeiten und das Recht auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung.

6.4. Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils bei 
Abnahme des Teiles fällig. Erstreckt sich der Auftrag über längere Zeit oder erfordert er vom Auftragnehmer hohe 
finanzielle Vorleistungen, sind angemessene Abschlagszahlungen zu leisten, diese werden vom Auftragnehmer 
festgelegt und sind ggf. auf dem Angebot und der Auftragsbestätigung angegeben.

6.5. Bei Zahlungsverzug kann der Auftragnehmer Verzugszinsen in Höhe von 6% über dem jeweiligen Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. verlangen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren  
Schadens bleibt davon ebenso unberührt wie die Berechtigung des Auftraggebers, im Einzelfall eine niedrigere 
Belastung nachweisen.
 

§ 7 Sonderleistungen, Serviceleistungen, Neben- und Reisekosten

7.1. Sonderleistungen wie beispielsweise die Umarbeitungen oder Änderungen von Reinzeichnungen, Layouts im 
Print- und Webbereich, die Drucküberwachung etc. werden nach Zeitaufwand entsprechend des Tarifvertrages 
für Designleistungen SDSt/AGD (neueste Fassung) gesondert berechnet.

7.2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und 
für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer entspre-
chende Vollmacht zu erteilen.

7.3. Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftragnehmers ab-
geschlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Auftragnehmer im Innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluß ergeben. Dazu gehört insbesondere die Über-
nahme der Kosten.

7.4. Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere fur spezielle Materialien, fur die Anfertigung von  
Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc., sind vom Auftraggeber zu erstatten.

7.5. Aufwendungen für Kontakt, interne und externe Kommunikation sowie Abwicklungen und Feinabstimmun-
gen mit diversen Lieferanten kann der Auftragnehmer in Absprache mit dem Lieferanten in die Endrechnung mit 
einkalkulieren.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

8.1. An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentums- 
rechte übertragen.

8.2 Die Originale sind daher, sobald der Auftraggeber sie nicht mehr zwingend benötigt, unbeschädigt an den 
Auftragnehmer zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Beschädigung oder 
Verlust hat der Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig sind. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Teil 3



§ 9 Gewährleistung und Mängel

9.1. Pixense (Daniel Knauer) verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen, insbesonde-
re auch ihr überlassene Vorlagen, Unterlagen, Muster etc. sorgfältig zu behandeln.

9.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei mangelhafter Leistung zur Nachbesserung nach eigener Wahl. Im 
Einzelfall kann entschieden werden ob diese Nachbesserung kostenlos oder mit geringer Entschädigung statt-
finden soll.

9.3. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung (z.B. bei Unmöglichkeit) kann der Auftraggeber, außer im Fall von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit, keinen Schadensersatzanspruch geltend machen.

9.4. Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von 7 Tagen nach Ablieferung geltend zu machen. Danach 
gilt das Werk als mangelfrei angenommen.
 

§ 10 Digitale Daten

10.1. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im Computer erstellt wurden, an den 
Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe von Computerdaten und Daten die sein 
Produkt betreffen, ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten.

10.2. Hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit 
vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers geändert werden.
 

§ 11 Belegmuster, Produktionsüberwachung

11.1. Von allen vervielfältigten Arbeiten überläßt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 10 bis 20 einwandfreie 
ungefaltete Belege unentgeltlich. Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese Muster zum Zwecke der Eigenwer-
bung zu verwenden. Auch für den Auftraggeber fertiggstellte Internetseiten und Screendesigns dürfen als Refe-
renz und zu Zwecken der Eigenwerbung vom Auftragnehmer verwendet werden.

11.2. Die Produktionsüberwachung durch den Auftragnehmer erfolgt nur aufgrund besonderer Vereinbarung. 
Bei Übernahme der Produktionsüberwachung ist der Auftragnehmer berechtigt, nach eigenem Ermessen die not-
wendigen Entscheidungen zu treffen und entsprechende Anweisungen zu geben. Er haftet fur Fehler nur bei 
eigenem Verschulden und nur fur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

§ 12 Haftung

12.1. Der Auftragnehmer haftet, sofern der Vertrag keine anderslautenden Regelungen trifft, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch fur seine Er-
füllungs- und Verrichtungsgehilfen. Für leichte Fahrlässigkeit haftet er nur bei Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten. In diesem Fall ist jedoch die Haftung fur mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und entgangenen 
Gewinn ausgeschlossen. Die Haftung für positive Forderungsverletzungen, Verschulden bei Vertragsabschluß 
und aus unerlaubter Handlung ist außerdem auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens begrenzt.

12.2. Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an Dritte erteilt werden, übernimmt der 
Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber keinerlei Haftung oder Gewährleistung, soweit den Auftragneh-
mer kein Auswahlverschulden trifft. Der Auftragnehmer tritt in diesen Fällen lediglich als Vermittler auf.

12.3. Sofern der Auftragnehmer selbst Auftraggeber von Subunternehmern ist, tritt er hiermit sämtliche ihm 
zustehenden Gewährleistungs-, Schadensersatz- und sonstigen Ansprüche aus fehlerhafter, erspäteter oder 
Nichtlieferung an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber verpflichtet sich, vor einer Inanspruchnahme des Auf-
tragnehmers zunächst zu versuchen, die abgetretenen Ansprüche durchzusetzen.

12.4. Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen Anspruchen frei, die Dritte gegen den Auftragnehmer 
stellen wegen eines Verhaltens, für das der Auftraggeber nach dem Vertrag die Verantwortung bzw. Haftung 
trägt. Er trägt die Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung.
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12.5. Mit der Freigabe von Konzepten, Layouts, Entwürfen und Reinausführungen sowie Web-Projekte durch den 
Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwortung für technische und funktionsgemäße Richtigkeit von Text, 
Bild, Ton und Gestaltung.

12.6. Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Entwicklungen, Ausarbeitungen, Reinausführungen 
und Zeichnungen entfällt jede Haftung des Auftragnehmers.

12.7. Für die wettbewerbs- und kennzeichenrechtliche Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der Arbeiten sowie 
fur die Neuheit des Produkts haftet der Auftragnehmer nicht. Der Auftraggeber ist verpflichtet seine Recher-
chen über Namensgebung, Slogans/Claims, Bild- und Grafikeinsatz selbst zu übernehmen, außer es wurde vorher 
schriftlich etwas anderes festgelegt.

§ 13 Inhalte, Social Media, Webhosting

13.1. Entscheidetet sich der Aufftraggeber für eine Onlinestellung seiner Internetseite auf den Servern von Pi-
xense (Daniel Knauer), so haftet Pixense (Daniel Knauer) nicht für die Inhalte auf der Website und für die Inhalte 
weiterführender (verlinkter) Internetseiten. 

13.2. Für die Bereitstellung der Serverkapazitäten ist ein monatliches Entgelt zu zahlen, welches im Vorfeld je 
nach hohe der Kapazität schriftlich oder mündlich vereinbart wird. Der Betrag wird monatlich per Lastschrift ein-
gezogen. Die Mindestvertragslaufzeit für Webhosting beträgt 12 Monate. Kündigungsfrist 3 Monate.

13.3. Bei Social Media Projekten die von Pixense (Daniel Knauer) betreut werden, gelten zusätzlich die Nutzungs-
bedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Portale (z.B. Facebook, Twitter, Google Plus)

13.4 Pixense (Daniel Knauer) haftet nicht für den auf den Portalen vorhanden Inhalt.

§ 14 Gestaltungsfreiheit und Vorlagen

14.1. Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Ge-
staltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Anderungen, hat er 
die Mehrkosten zu tragen. Der Auftragnehmer behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten.

14.2. Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, kann der 
Auftragnehmer eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
kann er auch Schadensersatzansprüche geltend machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs-
schadens bleibt davon unberührt.

14.3. Der Auftraggeber versichert, daß er zur Verwendung aller dem Auftragnehmer übergebenen Vorlagen be-
rechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber 
den Auftragnehmer von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.
 

§ 15 Schlussbestimmungen

15.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Sitz des Auftragnehmers.

15.2. Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht.

15.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

15.4. Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber Vollkaufmann ist. Der Auftragneh-
mer ist auch berechtigt, am Sitz des Auftraggebers zu klagen.

15.5. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass Pixense (Daniel Knauer) die für ihn erstellten Gra-
fiken, Webseiten etc. bei Bedarf als „Referenz“ in unseren öffentlichen Galerien auf unserer Homepage ausstellen 
bzw. in sonstigen Werbemitteln als Nachweis unserer Arbeiten verwenden. Weiterhin stimmt der Auftraggeber 
zu, dass sein Firmenname, ggf. mit URL, oder positive Zitate in unsere ebenfalls für Werbezwecke verwendete 
Kundenliste aufgenommen werden darf.
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